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Informationsschreiben der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler; 
Ganztagsschule (GTS) und Betreuende Grundschule (BGS) für die Grundschulen Bad Neuenahr, 

Ahrweiler – Aloisiusschule - und an der Landskrone Heimersheim 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

als Schulträger der drei Grundschulen in Ahrweiler, Bad Neuenahr und Heimersheim möchten wir Sie im 

Hinblick auf die Planung des Schuljahres 2026/2027 umfassend über die vorhandenen Bildungs- und 

Betreuungsangebote informieren. Dieses Informationsschreiben fasst alle relevanten Inhalte zur 

Ganztagsschule (GTS) sowie zur Betreuenden Grundschule (BGS) zusammen und beantwortet Ihnen die 

wichtigsten Fragen hierzu. 

 

Ziel ist es, Ihnen eine klare Entscheidungsgrundlage zu bieten und den organisatorischen Ablauf für Sie und 

uns transparent zu gestalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

 

Peter Diewald 

Erster Beigeordneter 

 

  

Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Hauptstraße 116 · 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Fon 02641-87-0 · Fax 02641 - 87-180 
stadt@bad-neuenahr-ahrweiler.de 

www.bad-neuenahr-ahrweiler.de 

An alle Eltern  

der Schülerinnen und Schüler  

der Grundschulen 

 

Tim Kündgen 

Abteilung 1.5 - Generationen 

Fon 0 26 41 – 87-315 

tim.kuendgen@bad-neuenahr-ahrweiler.de 

mailto:stadt@bad-neuenahr-ahrweiler.de
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1. Ganztagsschule (GTS) 

 

Die Teilnahme am Ganztagsangebot, welches am Nachmittag nach dem Pflichtunterricht stattfindet, ist 

freiwillig und Eltern können vor jedem Schuljahr entscheiden, ob ihr Kind am Ganztag teilnehmen soll.  

 

Die Anmeldung zur Ganztagsschule ist kostenfrei. Sofern Sie sich jedoch dahingehend entscheiden gilt diese 

für das gesamte Schuljahr und umfasst die grundsätzlich verpflichtende Teilnahme an allen vier 

Nachmittagen von Montag bis Donnerstag. Eine Befreiung vom Ganztagsbetrieb ist nur in begründeten 

Ausnahmefällen in Absprache mit der Schulleitung möglich. 

 

Wochentag Zeitrahmen GTS 

Montag - Donnerstag ▪ 08:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Freitag ▪ Kein Ganztagsangebot. Um 13:00 Uhr endet der Unterricht für 

alle Kinder.  

 

Das Ganztagsangebot am Nachmittag umfasst folgende Aktivitäten: 

▪ Lern- und Hausaufgabenzeiten, 

▪ individuelle Förderangebote, 

▪ musisch-künstlerische, sportliche und kreative Arbeitsgemeinschaften* (AG’s), sowie 

▪ betreute Freizeitphasen. 

 

Zur Gestaltung und Umsetzung des Ganztagsangebotes werden sowohl Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte 

(z.B. Erzieherinnen) als auch externe Fachkräfte und außerschulische Partner (z.B. Musikschullehrer, 

Diplomsportlehrer) beschäftigt. Alle Personen verfügen über eine entsprechende Qualifikation für den 

Bereich, in dem sie eingesetzt werden. Themen für AG’s und weitere Workshops sind abhängig von den zur 

Verfügung stehenden Kursleitern.  

 

Den Schülerinnen und Schülern, welche für die Ganztagsschule angemeldet sind, wird eine kostenpflichtige 

warme Mittagsverpflegung angeboten, dessen Inanspruchnahme ausdrücklich empfohlen wird. Der Betrag 

beläuft sich derzeit auf 4,25 EUR pro Mahlzeit. Finanzielle Unterstützung steht in zwei Formen zur 

Verfügung: Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) können sowohl bei der Kreisverwaltung 

Ahrweiler als auch beim Jobcenter beantragt werden. Der Sozialfonds hingegen ist ausschließlich über die 

Kreisverwaltung Ahrweiler zugänglich. 

 

*sofern hierfür qualifiziertes Personal zur Verfügung steht 

 

 

2. Ganztagsschule mit ergänzender Betreuender Grundschule  

 

Ergänzend zur Ganztagsschule (GTS) besteht die Möglichkeit, die Betreuende Grundschule (BGS) sowohl 

vor, als auch nach dem täglichen Ganztagsangebot sowie freitags in Anspruch zu nehmen. Das 

Betreuungsangebot ist jedoch kostenpflichtig und beläuft sich derzeit auf 450,00 EUR pro Schuljahr bei 

einer Betreuungsdauer von einer Stunde am Tag. 

 

Nehmen zwei oder mehr Geschwisterkinder gleichzeitig das Betreuungsangebot in Anspruch, so ist derzeit 

ausschließlich für das erste Kind ein Kostenbeitrag zu zahlen. Alle weiteren Geschwisterkinder sind 

beitragsfrei. Bitte beachten Sie außerdem, dass bestimmte Betreuungsumfänge nur angeboten werden, sofern 

der hierfür erforderliche Mindestbedarf erreicht wird. So findet beispielsweise eine morgendliche Betreuung 

von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr nur statt, wenn mindestens acht Kinder für diesen Zeitraum angemeldet sind. 
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Weiterhin wird freitags eine kostenpflichtige warme Mittagsverpflegung zu denselben Konditionen wie im 

Ganztagsangebot angeboten. Auch hier wird die Inanspruchnahme dieser ausdrücklich empfohlen. 

 

Wochentag Zeitrahmen ergänzende BGS 

Montag - Donnerstag 07:00 Uhr – 08:00 Uhr 

16:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Freitag 07:00 Uhr – 08:00 Uhr 

13:00 Uhr – 17:00 Uhr 

 

 

3. Betreuende Grundschule (BGS) ohne Teilnahme am Ganztagsangebot 

 

Wenn Sie Ihr Kind nicht für die Ganztagsschule anmelden möchten, besteht dennoch die Möglichkeit, das 

kostenpflichtige Angebot der Betreuenden Grundschule (BGS) zu nutzen. Dieses kann vor sowie nach 

dem verpflichtenden Vormittagsunterricht, jedoch ausschließlich zu den folgenden Betreuungszeiten, in 

Anspruch genommen werden: 

 

Wochentag Zeitrahmen BGS 

Montag - Donnerstag 07:00 Uhr – 08:00 Uhr 

12:00 Uhr – 14:00 Uhr (Klasse 1 und 2) 

13:00 Uhr – 14:00 Uhr (Klasse 3 und 4) 

Freitag 07:00 Uhr – 08:00 Uhr 

13:00 Uhr – 17:00 Uhr (Klasse 1 - 4) 

 

Die gewünschten Betreuungsstunden von Montag bis Donnerstag sind vor Beginn eines jeden Schuljahres 

verbindlich festzulegen. Eine tageweise oder flexible Inanspruchnahme lediglich einzelner Betreuungstage 

ist nicht möglich. 

 

Bitte beachten Sie außerdem, dass bestimmte Betreuungsumfänge nur angeboten werden, sofern der hierfür 

erforderliche Mindestbedarf erreicht wird. So findet beispielsweise eine morgendliche Betreuung von 07:00 

Uhr bis 08:00 Uhr nur statt, wenn mindestens acht Kinder für diesen Zeitraum angemeldet sind. 

 

Den Schülerinnen und Schülern, welche für die BGS angemeldet sind, wird eine kostenpflichtige warme 

Mittagsverpflegung angeboten, dessen Inanspruchnahme ausdrücklich empfohlen wird. Der Betrag beläuft 

sich derzeit auf 4,25 EUR pro Mahlzeit. Finanzielle Unterstützung steht in zwei Formen zur Verfügung: 

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) können sowohl bei der Kreisverwaltung Ahrweiler 

als auch beim Jobcenter beantragt werden. Der Sozialfonds hingegen ist ausschließlich über die 

Kreisverwaltung Ahrweiler zugänglich. 

 

 

4. Allgemeine Informationen 

 

Sollte die Anzahl der Anmeldungen die verfügbaren Plätze übersteigen, kann eine Auswahl erforderlich 

werden. Wir bitten Sie daher, bei der Anmeldung zur Ganztagsschule kurz anzugeben, aus welchen Gründen 

Ihr Kind einen GTS-Platz erhalten sollte. Gegebenenfalls kann es notwendig sein, entsprechende Nachweise, 

insbesondere zur Berufstätigkeit, anzufordern. Für die Anmeldung zum Angebot der Betreuenden 

Grundschule (BGS) ist kein Nachweis erforderlich. 

Bitte füllen Sie das für Ihren Bedarf zutreffende Anmeldeformular vollständig und gut leserlich aus und 

reichen Sie dieses bis zum 20.02.2026 im Schulsekretariat ein. 

 


	Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

